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digitaler/papierloser Sitzungsdienst 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kolan, 
 

immer mehr Kommunen steigen auf einen papierlosen Sitzungsdienst um. Begründet wird 

dieser Schritt u.a. damit, dass sich der Sitzungsdienst beschleunigt, sich die 

Arbeitsmöglichkeiten der Abgeordneten verbessert, aber vor allem damit, dass sich in den 

Bereichen Papier (Anschaffung, Transport, Versand, Entsorgung), Kopierer, Drucker & Toner 

(Anschaffung/Leasing, Betrieb, Wartung, Entsorgung), Personalaufwand (Drucken/Kopieren, 

Verteilen, Transportieren) und bei den Porto & Transportkosten Kostenreduktionen ergeben. 

Als Beispiele sind die Gemeinde Schulzendorf, Neuenhagen bei Berlin, Strausberg, 

Fürstenwalde sowie Senftenberg zu nennen. 

 

Ich bitte daher um Beantwortung der nachfolgenden Fragen. 

 

1. Welchen Aufwendungen sind dem Bereich Gemeindeorgane (StVV, Ausschüsse, 

Ortbeiräte, Ortsvorsteher) für die Sitzungsdienstarbeit zuzuordnen? Bitte unterteilen 

Sie nach: 

a. Aufwand für Kopien 

b. Personalaufwand 

c. Aufwand für Porto und Transport 

d. Sonstige Aufwendungen 

Sofern möglich, unterteilen Sie bitte nach Stadtverordneten und Ortsvorstehern/ 

Ortsbeiräten. 

 

2. Ist mit dem aktuell verwendeten Sitzungsdienstprogramm ein papierloser 

Sitzungsdienst möglich? 
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3. Sollte es durch die Stadtverordnetenversammlung eine (wie auch immer gestaltete) 

Entscheidung geben, die zu einer Einführung des digitalen Sitzungsdienstes führt, 

welche weiteren Voraussetzungen müssten durch die Stadt Lübben (Spreewald) 

geschaffen werden? (Geräte, Änderungen beim Sitzungsdienstprogramm, Änderungen 

in kommunalen Satzungen,…) 

 

Welcher Aufwand wird dadurch entstehen? 

 

4. Welche datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten? 

 

 

Für eine zeitnahe Beantwortung danke ich Ihnen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kaiser 


